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1. Punkt

Erklärungen des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und der

Bundesministerin für europäische und internationale

Angelegenheiten gemäß § 19 Absatz 2 der Geschäftsordnung des

Nationalrates zum Thema Aktuelle Krise im Nahen und Mittleren

Osten – Auswirkungen auf Österreich

Präsident Dr. Walter Rosenkranz: Es folgen nun im Rahmen der Tagesordnung

als einziger Punkt Erklärungen des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und der

Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten.
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Im Anschluss an diese Erklärungen wird im Sinne des § 81 der

Geschäftsordnung eine Debatte stattfinden. 

Ich erteile nun dem Herrn Bundeskanzler zur Abgabe der Erklärung das Wort. –

Bitte, Herr Bundeskanzler.

Nationalrat | 69. Sitzung | 23.3.2026 | XXVIII. GP | Seite 1


